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Amt fir Kinder, Jugendliche
und Familien

Offentliche Beschlussvorlage 03.08.2020
Ihr/e Ansprechpartner/in:
Frau Herdes

Telefon: 492-5808
Herdes@stadt-muenster.de

Betrifft

"Einrichtung einer Kommission zur Férderung der Umsetzung der Kinderrechte in der Stadt
Munster" - Antrag an den Rat Nr. A-R/0013/2020 der Fraktionen Blindnis 90/Die Grinen/GAL und
der CDU Fraktion

Beratungsfolge

126.08.2020  Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, amter- und ressortiibergreifend die Grundlagen fir ein Kon-
zept zur Forderung der Kinderrechte im Handeln der Stadt Minster zu entwickeln.

2. Das Amt fur Kinder, Jugendliche und Familien wird in der ersten Halfte des Jahres 2021 eine
amter- und ressortibergreifende Auftaktveranstaltung in Minster durchfihren, um einen fach-
und ressortiibergreifenden Diskurs und Verstandigungsprozess zur starkeren Umsetzung der
Kinderrechte im kommunalen Handeln und Grundlagen einer zukiinftigen Organisationsstruk-
tur herbeizufuhren.

3. Die Verwaltung wird dem Rat der Stadt Minster nach seiner Konstituierung eine Empfehlung
zum weiteren Vorgehen vorlegen.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Teilergebnisplan

Haush.- [Betrag |Bemerkungen

Nr. Bezeichnung _
jahr €

Produktgruppe 0604 | Familienforderung

Zeile 13 Aufwendungen flir Sach-|2021 10.000
und Dienstleistungen
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Die zur Finanzierung erforderlichen Mittel werden auf Grundlage dieser Beschlussvorlage zum Haus-
haltsplan — Entwurf 2021 angemeldet. Die Verwaltung ist angehalten, die zusatzlichen Belastungen
des stadtischen Haushalts an anderer Stelle zu kompensieren.

Begrindung:
1. Ausgangslage

Mit Beschluss vom 24.06.2020 hat der Rat der Stadt Munster den Ratsantrag der Fraktion Blndnis
90/Die Griunen/GAL und der CDU-Fraktion vom 25.05.2020 (Antrag Nr. A-R/0013/2020) zur Einrich-
tung einer Kommission zur Forderung der Umsetzung der Kinderrechte in der Stadt Minster an den
Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

Die Grundung einer Kinderrechtekommission soll insbesondere dazu beitragen, dass die Kinderrech-
te in den Entscheidungen des Rates und seiner Gremien vorrangig bertcksichtigt werden und dass
das Bewusstsein fur Kinder als Trager eigener Rechte in Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft
weitreichend gescharft wird.

Wie Kinder und Jugendliche aufwachsen und welche férderlichen Rahmenbedingungen sie vor Ort fur
ihre personliche Entfaltung vorfinden, sind maRgeblich dafiir, damit sie sich zu eigenverantwortlichen
und gesellschaftsfahigen Personlichkeiten entwickeln konnen. Hierflir bendtigen junge Menschen
grundsatzlich einen geschitzten Rahmen und eine bewusste Wahrnehmung und Beriicksichtigung
ihrer Belange und Interessen.

Besondere Bedeutung hat das Thema Kinderrechte durch die Entwicklung und Maf3nahmen wéahrend
der Corona-Pandemie erhalten, die vielfaltige, einschrdnkende Auswirkungen auch auf die Lebens-
welt der Kinder und Jugendlichen zur Folge hatte. Unter anderem wurden diese durch Schliel3ung
von Kitas und Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und Kontaktbeschrankungen stark in ihren
Kinderrechten auf kérperliche und psychische Unversehrtheit, Bildung, Spiel und Freizeit und Beteili-
gung an allen sie betreffenden Entscheidungen eingeschréankt. Da sich noch kein Ende der Corona-
Pandemie abzeichnet, wird es auch perspektivisch darum gehen, Konzepte und Mal3nahmen generell
auf die Vereinbarkeit mit den Bedurfnissen und Rechten von Kindern und Jugendlichen zu tberpriufen
und ihre Interessen grundséatzlich starker in den Mittelpunkt von politischen Entscheidungen und Ver-
waltungshandeln auf allen Ebenen zu stellen.

Vor diesem Hintergrund fordern aktuell u.a. UNICEF Deutschland mit dem Deutschen Kinderhilfs-
werk, dem Deutschen Kinderschutzbund und der Deutschen Liga fir das Kind dazu auf, Kindern und
Jugendlichen in dieser Situation ein klares Signal zu geben, dass ihre Interessen und Bedirfnisse
ernst genommen werden und dass das Vorhaben der Bundesregierung, die Kinderrechte im Grund-
gesetz zu verankern, auf eine rechtliche Grundlage gestellt wird.

Die UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) legt wesentliche Standards zum Schutz und Wohl von
Kindern, ihrer Forderung und Beteiligung fest. Sie betont die Vorrangigkeit des Kindeswohls und
spricht jedem jungen Menschen unter 18 Jahre unter anderem das Recht auf persénliche Entwick-
lung, Bildung und Schutz vor Gewalt zu — aber auch das Recht, in allen sie betreffenden Angelegen-
heiten gehort zu werden. Der UN-Ausschuss fir die Rechte des Kindes hat vier Leitprinzipien defi-
niert, welche den insgesamt 54 Artikeln der Kinderrechtskonvention zugrunde liegen:

- Nichtdiskriminierung (Art. 2),

- Vorrang des Kindeswohls (Art. 3 Abs. 1),

- Recht auf Leben und Entwicklung (Art. 6)

- sowie das Recht auf Beteiligung (Art. 12).
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Aus Artikel 3 der UN-KRK leitet sich die Verpflichtung fir das Verwaltungshandeln, fur 6ffentliche o-
der private Einrichtungen der sozialen Firsorge und Gesetzgebungsorgane auf Ebene von Bund,
Landern und Kommunen ab, bei allen Entscheidungen und Malinahmen das Kindeswohl und die Inte-
ressen von Kindern vorrangig zu bertcksichtigen.

Die Verwirklichung der Kinderrechte ist daher eine wichtige kommunale Aufgabe, denn kommunale
Entscheidungen und Programme gestalten und pragen im hohen MalRe die Lebensraume und Le-
benswirklichkeiten von Kindern und Jugendlichen und missen dementsprechend in ihrem Lebensall-
tag wie z. B. in den Bildungsinstitutionen und der politischen Teilhabe erfahrbar werden.

Auf dieser Grundlage ist die gesamte Stadtgesellschaft aufgefordert, stets die Belange und Interes-
sen von jungen Menschen zu berlcksichtigen und in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen zu stellen.

Im Sinne des zentralen Prinzips der UN-KRK und den sich daraus ableitenden weitgehenden Ver-
pflichtungen, ist die Stadt Mlnster unter Bertcksichtigung gesellschaftlicher Veradnderungs-prozesse
permanent bestrebt, nachhaltige Strukturen und MaRnahmen im Sinne von kinder- und jugendfreund-
lichen Zukunftsinvestitionen zu schaffen und weiterzuentwickeln.

Zu nennen sind hier neben dem Ausbau und der Weiterentwicklung von Infrastrukturangeboten, Fri-
hen Hilfen und préaventiven Angeboten, die Initiierung und Institutionalisierung von geeigneten Beteili-
gungs- und Mitspracheinstrumenten von Kindern und Jugendlichen wie z. B. mit dem Kinderbtiiro und
dem Jugendrat in der Stadt Munster. Weiterhin zahlen dazu spezifische, ressortibergreifende Malf3-
nahmen und Handlungskonzepte, um besondere (Risiko-) Lebenslagen von jungen Menschen in den
Fokus zu nehmen wie z. B. das ,MaRRnahmen-programm einer kind- und jugendbezogenen Armuts-
pravention in der Stadt Minster” und das Hearing ,Kinderrechte flr unbegleitete und begleitete min-
derjahrige und junge Flichtlinge umsetzen®.

Insbesondere die beiden zuletzt aufgefihrten Beispiele verdeutlichen, dass eine umfassende Beriick-
sichtigung der Rechte und Interessen von jungen Menschen nicht auf Mal3hahmen und Handlungs-
konzepte der Kinder- und Jugendhilfe reduziert werden kann, sondern einer ganzheitlichen, ressort-
Ubergreifenden Perspektive bedarf.

Kinderfreundliche Rahmenbedingungen im Sinne der UN-KRK erfordern darliber hinaus eine gezielte
kinderfreundliche Perspektive u.a. auf alle Planungsbereiche wie Wohnen, Wohnumfeld, Verkehr,
Sicherheit, Gesundheit, Griin-, Frei- und Spielflachen, Sportanlagen, Bildungs- und Kultureinrichtun-
gen, Klima und Umwelt etc. sowie entsprechende Konzepte, Leitlinien und Angebote der unterschied-
lichen Trager bzw. Akteure, die beispielsweise die Schutz-, Beteiligungs- und Foérderrechte von Kin-
dern und Jugendlichen berucksichtigen und gewabhrleisten.

Vor diesem Hintergrund sind alle gesellschaftlichen Akteure in einer Kommune kontinuierlich gefragt,
ihre Konzepte, MafRnahmen und Planungsprozesse im Zusammenhang mit den in der UN-
Kinderrechtskonvention verbrieften Kinderrechten zu tberprifen, damit junge Menschen fir ein ge-
sundes Aufwachsen eine positive und kinderfreundliche Umwelt vorfinden.

Die Umsetzung der Kinderrechte ist somit eine komplexe und gesamtstadtische Querschnittsaufgabe,
die durch die vielen an der Verwirklichung der Kinderrechte zu beteiligenden Akteure zusatzlich an-
spruchsvoller wird. Mit einer institutionalisierten Organisationsform wie z. B. mit der Bildung einer
Kinderrechtskommission in der Stadt Miinster besteht die Chance, verbindliche Strukturen zu schaf-
fen, die konsequent die Interessen und Belange von Kindern und Jugendlichen nach MaRRgabe der
Prinzipien der UN-KRK bei allen Planungen und MalRnahmen der verschiedenen Ressorts starker in
den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen und Abwagungsprozesse riickt.

2. Weiteres Verfahren

Die Grindung einer unabhangigen Kinderrechtekommission soll insbesondere dazu beitragen, dass
bei allen geplanten MaRnahmen, die kindgerechte Lebensbedingungen beriihren oder einschranken
kénnten, Kinderrechte in den Entscheidungen des Rates und seiner Gremien umfassend berlcksich-
tigt werden. Das Bewusstsein fir Kinder als Trager eigener Rechte in Politik, Verwaltung und Stadt-
gesellschaft soll insgesamt gescharft werden.
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Kinderrechte sowie die Interessen und Perspektiven junger Menschen betreffen nahezu alle Lebens-
bereiche und stellen somit inhaltlich und thematisch ein komplexes sachgebiets-tbergreifendes
Querschnittsthema dar, welches innerhalb der Verwaltung amtertibergreifend angelegt sein muss und
sowohl relevante Akteure und Verbande auf3erhalb der Verwaltung als auch die Fraktionen der im Rat
vertretenen Parteien mit einbezieht. Auch die Kinder und Jugendlichen selbst miissen dabei zu Wort
kommen, z. B. durch eine Entsendung des Jugendrates der Stadt Minster bzw. der Bezirksschiiler/-
innenvertretung.

Fur die Entwicklung eines Konzeptes und zur Vorbereitung der Entscheidung tber die Einrichtung
einer Kinderrechtekommission in der Stadt Munster, das sowohl bestehende Strukturen bzw. Gremi-
en in Mudnster als auch die Vielzahl der Akteure bertcksichtigt, ist deshalb ein differenziertes Vorge-
hen erforderlich, welches eine entsprechende Vorlaufzeit benétigt.

Im Vorfeld sind eine Standortbestimmung anhand vorhandener Strukturen und Angebote vorzuneh-
men, grundsatzliche Fragen zu klaren und Verstandigungsprozesse beispielsweise zu folgenden
Themen herbeizufihren:

- Chancen und Anforderungen an eine Kinderrechtekommission

- Zusammensetzung einer Kinderrechtekommission

- Wirkungs- und Aufgabenbereiche

- Entscheidungskompetenzen

- Organisationsstruktur, Geschaftsfiihrung

- Finanzielle und personelle Ausstattung

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden zunachst die wesentlichen ersten Handlungsschritte
und Planungsbausteine fiir die Einrichtung einer Kinderrechtekommission dargelegt.

Das Amt fur Kinder, Jugendliche und Familien wird in der ersten Halfte 2021 eine &mter- und ressort-
Ubergreifende Auftaktveranstaltung in Minster organisieren und durchfiihren. Mit Unterstitzung einer
externen Moderation soll ein fach- und ressortiibergreifender Austausch und Verstandigungsprozess
fur die Einrichtung einer Kinderrechtekommission auf kommunaler Ebene herbeigefuhrt werden.

Themen:

- Vermittlung der Regelungen und Prinzipien der UN-KRK, ihre Bedeutung fir politische
Entscheidungen und fir das Verwaltungshandeln.

- Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen und Grundlagen fur die Bildung einer
Kinderrechtekommission, u.a. zu der Zusammensetzung, den Aufgaben- und Wirkungs-
bereichen, der Organisationsstruktur und der finanziellen Ausstattung.

Ziele:

- Das Bewusstsein fiir die Kinderrechte von jungen Menschen im gesamten Verwaltungs-
handeln, in Politik und der Stadtgesellschaft zu scharfen.

- In einem amter- und ressortlibergreifenden Diskurs eine Standortbestimmung herbei-
zufuhren.

- Grundlagen fir ein Konzept zur stéarkeren Umsetzung der Kinderrechte in der Stadt
Munster zu entwickeln.

Beteiligte:
- Jugendrat, Bezirksschuler/-innenvertretung,

- Vertreterinnen und Vertreter der freien Wohlfahrtsverbande,

- Vertreterinnen und Vertreter von Sportvereinen, Umweltverb&nden, verschiedenen
Netzwerken wie z. B. Netzwerk Frauen und Madchen mit Behinderung, Netzwerk Friihe
Hilfen

- Fraktionen der im Rat vertretenen Parteien

- Fachamter aus den verschiedenen Ressorts der Stadtverwaltung
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Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung und auf Basis der hierbei gewonnenen Erkenntnisse, wer-
den die Ergebnisse von der Verwaltung aufbereitet und zusammengefihrt. Auf dieser Grundlage wird
die Verwaltung dem Rat der Stadt Minster anschlieBend eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen
zur Forderung der Umsetzung der Kinderrechte in der Stadt Miinster vorlegen.

1.V.
Gez.

Thomas Paal
Stadtdirektor

Anlagen:
1. Anlage A

2. Antrag an den Rat Nr. A-R/0013/2020 der Fraktion Bundnis 90/ Die Gruinen/ GAL und der CDU-
Fraktion

V/0782/2020



	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

